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Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzu ng  
(BGS-WAS)  

des Marktes Kohlberg  
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) 
BGS-WAS 

 vom 07.08.2001. *)   

 Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenges etzes erlässt der Markt Kohlberg, nachstehend 
Gemeinde genannt, folgende Beitrags- und Gebührensa tzung zur Wasserabgabesatzung:    
 

§ 1 Beitragserhebung  

 Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für  die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung f ür 
das Gebiet der Gemeinde Kohlberg einen Beitrag, sow eit der Aufwand nicht einer Erstattungsregelung nac h Art. 
9 KAG unterliegt.   
 

§ 2 Beitragstatbestand  

 Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerb lich genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke 
erhoben, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum An schluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht . 
Ein Beitrag wird auch für Grundstücke erhoben, die an die Wasserversorgungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind: 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld  

   (1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des  

 1.  § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die Wasservers orgungseinrichtung angeschlossen werden kann,  

 2.  § 2 Satz 2 1. Alternative, sobald das Grundstück an  die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen ist , 

 3.  § 2 Satz 2 2. Alternative, mit Abschluss der Sonder vereinbarung.  

 Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem In-K raft-Treten dieser Satzung liegt, entsteht die 
Beitragsschuld erst mit In-Kraft-Treten dieser Satz ung.  

   (2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der Bebauung oder  der Nutzung des Grundstücks vorgenommen wird, 
die beitragsrechtliche Auswirkungen hat, entsteht d ie Beitragsschuld mit dem Abschluss dieser Maßnahme .  

    

§ 4 Beitragsschuldner  

 Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entsteh ens der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks o der 
Erbbauberechtigter ist.   
 

§ 5 Beitragsmaßstab  

   (1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der  Geschoßfläche der vorhandenen Gebäude 
berechnet. In unbeplanten Gebieten wird bei Grundst ücken, die größer als 2.500 qm sind, die tatsächlic he 
Grundstücksfläche, höchstens jedoch das Vierfache d er beitragspflichtigen Geschoßfläche als 
Grundstücksfläche angesetzt, mindestens aber 2.500 qm.  

   (2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebä ude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller 
werden mit voller Fläche herangezogen, Dachgeschoss e, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 
selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer  Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Wasserversorgung auslösen oder die an die Wasserver sorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht zum Geschossflächenbeitrag herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsä chlich 
einen Wasseranschluss haben. Balkone, Loggien und T errassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie 
über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.  

   (3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als Geschossfläche  
ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebrach t; das Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die 
zulässige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen N utzung nur untergeordnete Bedeutung hat.    

   (4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viert el der Grundstücksfläche als Geschossfläche 
anzusetzen.  

   (5) Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese  Flächen noch keine Beiträge geleistet, so entsteht  
die Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusät zlich 
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geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Abs atzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachun g 
errechnende Grundstücksfläche. Gleiches gilt auch f ür alle sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 2 für die 
Beitragsbemessung von Bedeutung sind.  

   (6) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag  nach Absatz 3 oder Absatz 4 festgesetzt worden ist , 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Absatz 1 ne u berechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der Betr ag 
gegenüberzustellen, der sich im Zeitpunkt des Entst ehens der neu zu berechnenden Beitragsschuld (§ 3 A bs. 2) 
bei Ansatz der nach Absatz 3 oder Absatz 4 berücksi chtigten Geschossfläche ergeben würde. Der 
Unterschiedsbetrag ist nachzuentrichten. Ergibt die  Gegenüberstellung eine Überzahlung, so ist für die  
Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitrags satz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitra g 
entrichtet wurde.  

§ 6 Beitragssatz  

 Der Beitrag beträgt  
a) pro m 2 Grundstücksfläche  € 0,57 
b) pro m 2 Geschossfläche  € 4,26 
  

§ 7 Fälligkeit  

 Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Be itragsbescheides fällig.  
 

§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse  

   (1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbe sserung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und 
für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S . des § 3 WAS ist, mit Ausnahme der Kosten, die auf  die 
Teile der Grundstücksanschlüsse (Hausanschlüsse) en tfallen, die sich außerhalb der Grundstücke der 
Wasserabnehmer befinden, in der jeweils tatsächlich  entstandenen Höhe zu erstatten.   

   (2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunk t 
des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. Der 
Erstattungsanspruch wird einen Monat nach Zustellun g des Erstattungsbescheids fällig.   

  (3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entst ehen abgelöst werden. Der Ablösebetrag richtet sich  nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs . Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
 

§ 9 Gebührenerhebung  

 Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserver sorgungseinrichtung Grund- und Verbrauchsgebühren.   
 

§ 9a Grundgebühr  

   (1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Q n) oder nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) der 
verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich a uf einem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere  
Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht e ingebaut sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, d er 
nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen z u können.  

   (2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wass erzählern mit Nenndurchfluss (Q n) oder 
Dauerdurchfluss (Q 3) 

• bis (Q n) 10 m3/h, (Q3) 16 m³/h    9,00 €/Jahr  

• über (Q n) 10 m3/h, (Q3) 16 m³/h 18,00 €/Jahr. 
   

§ 10 Verbrauchsgebühr  

   (1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus de r Wasserversorgungseinrichtung entnommenen 
Wassers berechnet.  

   (2) Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler festgeh alten. Er ist durch die Gemeinde zu schätzen, wenn  

 1.  ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder  

 2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung n icht ermöglicht wird oder  

 3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der  Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt.  

   (3) Die Gebühr beträgt 1,18 € pro Kubikmeter entnommene n Wassers.  
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   (4) Bei erstmaliger Wohnhausbebauung eines Wohngrundstü ckes ist ein Wasserzählereinbau erst bei 
Bezugsfertigkeit einer Wohneinheit erforderlich. Di e bis dahin zum Zwecke der Bebauung entnommene 
Wassermenge (Bauwasser) wird mit einer Pauschalgebü hr in Höhe von € 25,00 abgegolten.   

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld  

   (1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht mit dem Verbr auch.  

   (2) Die Grundgebührenschuld entsteht erstmals mit dem T ag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt; die Gemeinde tei lt dem Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich mit . Im 
Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit dem Be ginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteil s 
der Jahresgrundgebührenschuld.   

 

§ 12 Gebührenschuldner  

 Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entsteh ens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich b erechtigt ist. Gebührenschuldner ist auch der Inhab er 
eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. Me hrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung  

   (1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund-  und Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach 
Zustellung des Gebührenbescheides fällig.  

   (2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15. 2., 15. 5., 15 . 8. und 15. 11. jeden Jahres Vorauszahlungen in Hö he 
eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres z u leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, s o setzt 
die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Sch ätzung des Jahresgesamtverbrauches fest.   
 

§ 14 Mehrwertsteuer  

 Zu den Beiträgen und Gebühren wird die Mehrwertsteu er in der jeweiligen gesetzlichen Höhe erhoben.   
 

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner  

 Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflicht et, der Gemeinde für die Höhe der Schuld maßgeblich e 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den U mfang dieser Veränderungen Auskunft zu erteilen.    
 

§ 16 In-Kraft-Treten  

   (1) Die Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  

   (2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.04.1984 außer  Kraft.  
 
   
Kohlberg den 07.08.2001*) 
MARKT KOHLBERG 
 
gez. 
 
Prösl 
1. Bürgermeister 
 
 
*) Datum der Ursprungssatzung 


